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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgy-
an, Katharina Schulze, Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mis-
tol und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielfalt und Staatsferne im ZDF-Fernsehrat  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich in den 
abschließenden Gesprächen zum 17. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag, die voraussichtlich am 25. März 
2015 stattfinden sollen, dafür einzusetzen, dass 

1. die vom Bundesverfassungsgericht verlangte 
Staatsferne in der Zusammensetzung der ZDF-
Aufsichtsgremien tatsächlich umgesetzt wird. Un-
mittelbare Vertreterinnen und Vertreter des Staa-
tes (Exekutive) dürfen nicht länger den Gremien 
angehören. 

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Lesben- 
und Schwulenverbands in Deutschland – LSVD 
e.V. in den Fernsehrat des ZDF direkt entsandt 
wird. 

3. Menschenrechtsverbände einen Sitz mit selbstän-
digem Entsendungsrecht im Fernsehrat erhalten. 

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Muslimin-
nen und Muslime in Deutschland in den Fernseh-
rat direkt entsandt wird. 

 

Begründung: 

Die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zu den Aufsichtsgremien des Zweiten Deutschen 
Fernsehens (ZDF) notwendige Neuaufstellung des 
Fernsehrats und des Verwaltungsrats soll durch den 
17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag umgesetzt wer-
den. 

Die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Staats-
ferne in der Zusammensetzung der ZDF-Aufsichts-
gremien ist im bisher vorliegenden Entwurf nur unzu-
reichend umgesetzt. Der Einfluss der Regierungsver-
treterinnen und -vertreter wird im vorliegenden Ent-
wurf nicht zurückgedrängt sondern auf Kosten der 
Parteienvertreterinnen sowie -vertreter und Abgeord-
neten zementiert. 

Die vorliegende Entwurfsfassung des 17. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrags sieht die Vertretung unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Gruppen vor. Diese ge-
sellschaftlichen Gruppen haben entweder ein selb-
ständiges Entsenderecht, wie zum Beispiel die beiden 
christlichen Kirchen, der Zentralrat der Juden oder der 
Bund der Vertriebenen, oder aber sie werden als Ver-
treterinnen oder Vertreter eines Bereiches von einem 
Bundesland indirekt benannt. 

Die Vielfalt unserer Gesellschaft muss sich in den 
Rundfunkaufsichtsgremien widerspiegeln. Aber auch 
über 50 Jahre nach Gründung des ZDF gibt es immer 
noch keine Vertreter oder Vertreterinnen der Gruppe 
der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender 
im ZDF-Fernsehrat – auch wenn dies in einer vorheri-
gen Entwurfsfassung des Staatsvertrags anderslau-
tend angekündigt wurde. Dies missachtet nicht nur 
diese gesellschaftliche Gruppe, damit wird eine Chan-
ce aus der Hand gegeben, den vorhandenen homo-
phoben Tendenzen in Deutschland entgegenzuwir-
ken. 

Auch die Gruppe der Menschenrechtsorganisationen 
findet trotz ihrer großen gesellschaftlichen Bedeutung 
im Fernsehrat keine Berücksichtigung. Diese Gruppen 
nicht einzubeziehen, aber anderen Gruppen eine 
gleichbleibende Platzanzahl zur Verfügung zu stellen 
ist u.E. nicht nachvollziehbar. 

Die Stellung der Musliminnen und Muslime ist hin-
sichtlich des Gremienzugangs zu überdenken. Als 
zahlenmäßig bedeutendster religiöser Minderheit ist 
ihnen bei der Besetzung des Fernsehrats strukturell 
die gleiche Stellung einzuräumen wie den Kirchen 
oder dem Zentralrat der Juden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Ludwig Hartmann, Thomas Gehring u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/5753 

Vielfalt und Staatsferne im ZDF-Fernsehrat  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ulrike Gote 
Mitberichterstatter: Alex Dorow 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst federführend zugewiesen. Weitere Aus-
schüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 27. Sitzung am 25. März 2015 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig 
Hartmann, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Katha-
rina Schulze, Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mistol und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/5753, 17/6658 

Vielfalt und Staatsferne im ZDF-Fernsehrat  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim­

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen bitte ich anzuzei­

gen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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